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Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Antiziganismus bekämpfen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Der Deutsche Bundestag stellt sich dem Antiziganismus entgegen – in seinen Anfän-
gen und in allen Formen, in denen er auftreten kann. 
Deutschland trägt vor dem Hintergrund des lange Zeit ignorierten Völkermords, der 
systematischen Entrechtung, Erniedrigung, Deportation und Ermordung von hundert-
tausenden Sinti und Roma im von Deutschland während des Zweiten Weltkrieges be-
setzten Europa eine besondere Verantwortung im Kampf gegen den Antiziganismus.  
Mit dem Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma im Ber-
liner Tiergarten erinnern wir an diese Opfer nationalsozialistischer Vernichtungspoli-
tik. Sinti und Roma leiden bis heute oftmals unter Ablehnung, Ausgrenzung und Be-
nachteiligung, in Deutschland und Europa. Antiziganistische Vorurteile und Ressenti-
ments sind nicht nur ein Phänomen extremistischer Randgruppen, sondern reichen in 
die Mitte der Gesellschaft hinein.  
Der Deutsche Bundestag ist dankbar, dass Sinti und Roma Deutschland nach 1945 
nicht den Rücken gekehrt haben. Deutsche Sinti und Roma sind Teil der Gesellschaft, 
hier verwurzelt und zählen zu den vier alteingesessenen Minderheiten in Deutschland. 
Auf der Grundlage des europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten haben sie ein Recht auf eine gleichberechtigte Beteiligung am politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Deutschland. Deshalb fördert die 
Bundesregierung u. a. den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und das Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, denn mit der Er-
mordung hunderttausender Menschen wurde auch die Kultur der Sinti und Roma in 
Deutschland und in Europa in weiten Bereichen zerstört. 

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt, 

1. dass der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat gemäß der in der Koa-
litionsvereinbarung vom 14. März 2018 zwischen CDU, CSU und SPD getroffe-
nen Abrede und nach fachlichen Konsultationen mit dem Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma ein Expertengremium einsetzen wird, das erstmals eine systema-
tische Bestandsaufnahme aller Erscheinungsformen des Antiziganismus erarbei-
ten soll. Der Deutsche Bundestag regt an, dass ihm dieses Gremium im Jahr 2021 
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einen ausführlichen Bericht vorlegt. Er erwartet interessiert die Handlungsemp-
fehlungen des Gremiums, um Antiziganismus wirksam vorzubeugen und effektiv 
zu bekämpfen; 

2. dass Bund und Länder die Grabstätten der unter der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft verfolgten Sinti und Roma als Familiengedächtnisstätten und öf-
fentliche Lernorte erhalten wollen. Damit bekennen sich die Bundesregierung 
und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zur gemein-
samen moralischen Verantwortung und Verpflichtung vor der Geschichte; 

3. dass staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen sich in der Auseinander-
setzung mit Antiziganismus engagieren. Der Deutsche Bundestag begrüßt aus-
drücklich die Fortführung der Bundesförderung von Projekten gegen Antiziga-
nismus.  

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. die Arbeit des unabhängigen Expertengremiums ressortübergreifend zu unterstüt-
zen. Die Ausformulierung konkreter wissenschaftlicher Fragestellungen und Ar-
beitsaufträge sollen der unmittelbaren Entscheidung des unabhängigen Experten-
gremiums obliegen. Es muss autark und unabhängig seine Agenda festlegen kön-
nen. Seine Tätigkeit endet mit der Fertigstellung des Berichts; 

2. jeder Form des Hasses gegen Sinti und Roma und dem Antiziganismus schon im 
Entstehen in aller Konsequenz entschlossen zu begegnen. Aufgabe der Bundes-
regierung ist es, die Minderheiten zu schützen und zu fördern sowie ihrer Diskri-
minierung und Ausgrenzung entgegenzutreten; 

3. im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die kulturpolitische Arbeit des Do-
kumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma als Teil der Ausei-
nandersetzung mit Antiziganismus weiter zu fördern; 

4. Antiziganismus auf europäischer Ebene entschieden zu ächten. 

IV. Der Deutsche Bundestag regt beim Expertengremium an, 

1. eine Bestandsaufnahme der Genese, Erscheinungsformen und Folgen des Anti-
ziganismus in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen vorzulegen und 
dabei auch Antiziganismus in Form von Hass und Drohungen gegen Sinti und 
Roma im Internet zu berücksichtigen; 

2. Empfehlungen zu formulieren, wie Programme zur Bekämpfung von Antiziga-
nismus entwickelt und weiterentwickelt werden können. Ein besonderer Schwer-
punkt sollte dabei auf Maßnahmen liegen, die auf Bundesebene umgesetzt wer-
den können; 

3. die historisch-politische Bildungsarbeit gegen den Antiziganismus und die Wir-
kung entsprechender Gedenkstätten zu beleuchten und daraus Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten; 

4. unter Achtung der Rechte der Länder die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Antiziganismus“ an den Schulen zu erfassen und in seinem Bericht darzulegen, 
in welchem Umfang die 600-jährige Geschichte der Minderheit in Deutschland 
und insbesondere das Verfolgungsschicksal der Sinti und Roma unter der natio-
nalsozialistischen Diktatur sowie ihre kulturellen Beiträge zur deutschen und eu-
ropäischen Geschichte Gegenstand des Schulunterrichts sind; 

5. bei seiner Arbeit die Handlungsempfehlungen einzubeziehen, die die Parlamen-
tarische Versammlung des Europarats in den Entschließungen 1927 (2013; 
„Ending discrimination against Roma children“) und 2153 (2017; „Promoting the 
inclusion of Roma and Travellers“) verabschiedet hat; 
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6. den Blick auch auf die Lebenssituation der Sinti und Roma in anderen Mitglied-

staaten der EU und des Europarats zu lenken. Unser Bemühen muss es sein, einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass Sinti und Roma auch dort ein menschenwürdiges 
Leben führen können und sich nicht zur Auswanderung gezwungen sehen. Vor 
diesem Hintergrund bittet der Deutsche Bundestag das unabhängige Expertengre-
mium, in seinem Abschlussbericht auch eine Einschätzung der Programme der 
Europäischen Union gegen Antiziganismus vorzunehmen. 

Berlin, den 19. März 2019 

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Andrea Nahles und Fraktion 

juris Lex QS
29042024 ()



Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333

juris Lex QS
29042024 ()




